
Rechtsmittel 153

(2) Der Beschwerdeführer kann binnen einer Woche 
nach Zustellung des Beschlusses auf die Entscheidung des 
Berufungsgerichts antragen. In diesem Falle sind die 
Akten an das Berufungsgericht einzusenden; die Voll
streckung des Urteils wird jedoch hierdurch nicht ge
hemmt.

Aktenvorlage.
§ 320

Ist die Berufung rechtzeitig eingelegt, so hat nach 
Ablauf der Frist zur Rechtfertigung die Geschäftsstelle 
ohne Rücksicht darauf, ob eine Rechtfertigung statt
gefunden hat oder nicht, die Akten der Staatsanwaltschaft 
vorzulegen. Diese stellt, wenn die Berufung von ihr ein
gelegt ist, dem Angeklagten die Schriftstücke über Ein
legung und Rechtfertigung der Berufung zu.

Aktenübersondung.
§321

Die Staatsanwaltschaft übersendet die Akten an die 
Staatsanwaltschaft bei dem Berufungsgerichte. Diese über
gibt die Akten binnen einer Woche dem Vorsitzenden des 
Gerichts.

Verwerfung.
§ 322

(1) Erachtet das Berufungsgericht die Bestimmungen 
über die Einlegung der Berufung nicht für beobachtet, 
so kann es das Rechtsmittel durch Beschluß als unzu
lässig verwerfen. Anderenfalls entscheidet es darüber 
durch Urteil.

(2) Der Beschluß kann durch sofortige Beschwerde an- 
gefochten werden.
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